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am 5. Mai 2022 

 

 

 

 

 

Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre nach 

§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG 

 

I. Vorbemerkung 

 

Der Vorstand hat entschieden, dass nach Maßgabe des § 1 des Gesetzes über Maßnahmen 

im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Be-

kämpfung der Auswirkungen der COVID19-Pandemie vom 27. März 2020 (Bundesgesetzblatt I 

Nr. 14 2020, S. 570) in der durch das Gesetz zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungs-

verfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossen-

schafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 

(Bundesgesetzblatt I Nr. 67 2020, S. 3332) geänderten Fassung, dessen Geltung durch das Ge-

setz zur Errichtung eines Sondervermögens »Aufbauhilfe 2021« und zur vorübergehenden Aus-

setzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie 

zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021 (Bundesgesetzblatt I Nr. 63 2021, S. 

4153) bis zum 31. August 2022 verlängert wurde (nachfolgend „COVID-19-Maßnahmengesetz“) 

die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtig-

ten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Der Aufsichtsrat hat dem zuge-

stimmt. Versammlungsort im Sinne des Aktiengesetzes („AktG“) ist das International 

Congress Center München (ICM), Messegelände, 81823 München. Die virtuelle Haupt-

versammlung findet unter Anwesenheit eines mit der Niederschrift beauftragten Notars 

statt und wird für Aktionäre vollständig in Bild und Ton über das HV-Portal im Internet 

unter www.mtu.de/hv übertragen. Die Aktionäre haben im Wege der elektronischen 

Kommunikation die Möglichkeit, ihr Stimmrecht auszuüben (durch Bevollmächtigung des 

Stimmrechtsvertreters oder Briefwahl, jeweils selbst oder durch einen Bevollmächtig-

ten). Über elektronische Kommunikation haben die Aktionäre weiterhin die Möglichkeit, 

Fragen zu stellen oder Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung einzule-

gen. 

 

Die Einberufung der Hauptversammlung 2022 enthält bereits Angaben zu den Rechten 

der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) i. V. 

m. § 1 Abs. 1, 2 COVID-19-Gesetz. Die nachfolgenden Ausführungen dienen der weiteren 

Erläuterung dieser Rechte. 

 

II. Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG 
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Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen 

anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Ein solches 

Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft unter 

 

  MTU Aero Engines AG 

  Investor Relations  

  Dachauer Straße 665 

  80995 München 

 

oder per E-Mail an 

 

  Hauptversammlung@mtu.de 

 

zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung 

zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurech-

nen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit 4. April 2022, 24:00 Uhr (Montag). Jedem 

neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

 

Die antragstellenden Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen 

vor dem Tag des Zugangs des Ergänzungsverlangens Inhaber der erforderlichen Min-

destaktienzahl sind und diese Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Ver-

langen halten (vgl. § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 AktG).  

 

Dem Eigentum steht ein Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanz-

dienstleistungsinstitut oder ein nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 

Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentums-

zeit eines Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unent-

geltlich, von seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung 

einer Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungs-

aufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat (vgl. § 70 

AktG). 

 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden — soweit sie nicht bereits 

mit der Einberufung bekannt gemacht wurden — unverzüglich nach Zugang des Verlan-

gens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem auf der Internetseite 

www.mtu.de/hv bekannt gemacht und den Aktionären nach § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG 

mitgeteilt. 

 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 

auszugsweise wie folgt: 

 

§ 122 Abs. 1 und Abs. 2 AktG 

 

(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe 

des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. 

Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an 

eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag 

des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur 

Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Absatz 7 ist entsprechend 

anzuwenden. 

 

http://www.mtu.de/hv
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(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass 

Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem 

neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das 

Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei bör-

sennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; der 

Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

 

 

III. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§§ 126 Abs. 1 und 127 AktG) 

 

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten stellen (vgl. § 126 AktG); 

dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschluss-

prüfern (vgl. § 127 AktG). 

 

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des 

Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung, den in § 

125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen so-

wie über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 

mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag ge-

gen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt 

der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Adresse übersandt hat. Der 

Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmög-

licher Zugangstermin ist somit 20. April 2022, 24:00 Uhr (Mittwoch). 

 

Ein Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der Ausschlus-

statbestände gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt.  

 

Da die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt wird, ist es 

rechtlich nicht möglich, während der Hauptversammlung Gegenanträge oder Wahlvor-

schläge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übermittlung 

an die Gesellschaft zu stellen.  

 

Ein nach den §§ 126, 127 Aktiengesetz zugänglich zu machender Gegenantrag oder 

Wahlvorschlag gilt als in der virtuellen Hauptversammlung gestellt, wenn der antragstel-

lende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptver-

sammlung angemeldet ist. 

 

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen nicht begründet zu werden. 

Wahlvorschläge werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten 

Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl von Auf-

sichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bilden-

den Aufsichtsräten enthalten; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und 

ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden 

(vgl. § 127 Satz 3 AktG i.V.m. § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG). Im 

Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelungen für das Zugänglichmachen von An-

trägen entsprechend; insbesondere gelten die oben genannten Ausschlussgründe nach 

§ 126 Abs. 2 AktG. 

 

Etwaige Anträge (nebst Begründung, sofern notwendig) oder Wahlvorschläge von Aktio-

nären gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG sind ausschließlich zu richten an: 

 

MTU Aero Engines AG 

Abteilung Investor Relations 
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Dachauer Straße 665 

80995 München 

 

oder per E-Mail an  

 

 Hauptversammlung@mtu.de  

 

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (einschließlich des 

Namens des Aktionärs und - im Falle von Anträgen - der Begründung) werden nach ihrem 

Eingang unter der Internetadresse www.mtu.de/hv zugänglich gemacht. Etwaige Stel-

lungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zu-

gänglich gemacht. 

 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten 

auszugsweise wie folgt: 

 

§ 126 Abs. 1 bis 3 AktG 

 

(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und 

einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten 

Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Ak-

tionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag 

gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der 

Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 

übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Ge-

sellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu er-

folgen. § 125 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu wer-

den, 

 

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar 

machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde, 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich 

falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des 

Aktionärs bereits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zu-

gänglich gemacht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher 

Begründung in den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptver-

sammlungen der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und 

in der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen 

Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht 

teilnehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen ei-

nen von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen 

lassen. 

Die Begründung braucht ferner dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 

insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

 

http://www.mtu.de/hv
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(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenan-

träge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfas-

sen. 

 

§ 127 Satz 1 bis 3 AktG 

 

Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-

schlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu wer-

den. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, 

wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 

enthält. 

 

 

IV. Auskunftsrechte der Aktionäre  

 

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des COVID-19-Gesetzes wird den Aktionären und ihren 

Bevollmächtigten (ausgenommen die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) das Recht 

eingeräumt, im Wege der elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen. Der Vorstand 

hat im Rahmen des § 1 Abs. 2 Satz 2 des COVID-19-Gesetzes entschieden, dass Fragen 

bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung einzureichen sind. Der Vorstand 

wird nach pflichtgemäßem, freien Ermessen entscheiden, wie er Fragen beantwortet.  

 

Zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre bzw. deren Vertreter 

können ihre Fragen elektronisch über das HV-Portal unter www.mtu.de/hv an die Gesell-

schaft übermitteln. Im HV-Portal ist eine entsprechende Schaltfläche vorgesehen. Auch 

wenn das HV Portal in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung gestellt wird, 

werden nur Fragen berücksichtigt, die in deutscher Sprache gestellt werden. Die Mög-

lichkeit zur Fragenübermittlung ist bis Dienstag, 3. Mai 2022 (24:00 Uhr MESZ), freige-

schaltet.  

 

Im Rahmen der Fragenbeantwortung wird der Fragesteller nicht namentlich benannt wer-

den. Sofern er eine namentliche Nennung wünscht, ist dies explizit bei der Übermittlung 

der Fragen anzugeben. 

 

Die der Fragemöglichkeit der Aktionäre zugrunde liegenden Regelungen des COVID-19-

Gesetzes lauten auszugsweise wie folgt: 

 

§ 1 COVID-19-Gesetz [Auszug] 

 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten 

wird, sofern 

1. ... , 
2. …, 
3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einge-

räumt wird, 

4.  ... . 
 

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beant-

wortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versamm-

lung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. 

 

 
V.  Möglichkeit des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse 

http://www.mtu.de/hv
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Den Aktionären wird nach Maßgabe von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 des COVID-19-Gesetzes 

die Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung einge-

räumt. Ein Widerspruch kann ausschließlich über den Online-Service und nur durch die-

jenigen Aktionäre erklärt werden, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl oder Voll-

machtserteilung ausgeübt haben, und ist ab dem Beginn der virtuellen Hauptversamm-

lung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter möglich. 

 

Die diesem Aktionärsrecht zugrunde liegende Regelung des COVID-19-Gesetzes lautet 

wie folgt: 

 

§ 1 COVID-19-Gesetz [Auszug] 

 

(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten 

wird, sofern 

1. …, 
2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (Brief-

wahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist, 

3. ..., 
4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abweichung 

von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis des Erschei-

nens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Be-

schluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 

 

München, im März 2022 

MTU Aero Engines AG 

Der Vorstand 


